
Amtlicher teil

teil i Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Vorschriften 

Seite  1  Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Altlandsberg (Verwaltungsgebührensatzung)

teil ii Sonstige Bekanntmachungen
Seite  6 Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) - Planfeststellungsverfahren für die 

Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Freileitung Bertikow-Neuenhagen 481/482 der 50Hertz Transmission GmbH 

Seite  8 Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters

Seite    Impressum

inhaltsverzeichnisinhaltsverzeichnis

Amtsblatt
der Stadt Altlandsberg

02. Oktober 2018 Seite � des Amtsblattes der Stadt Altlandsberg Nr. 10· 16. Jahrgang

Beginn des amtlichen teils

Teil I - Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Vorschriften

Satzung
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Altlandsberg

(Verwaltungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl.I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBl.I/18,[N.15]) und der 
§§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.03.2004 (GVBl I/04[Nr.08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI. 
I/14,[Nr.32]), in der jeweils geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg in ihrer Sit-
zung am 23.08.2018 folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Altlandsberg (Verwal-
tungsgebührensatzung)  beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

1) Gebühren im Sinne dieser Satzung sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amts-
handlungen oder sonstige öffentlich-rechtliche Tätigkeiten- der Stadtverwaltung Altlandsberg erhoben werden.

2) Die Stadtverwaltung Altlandsberg erhebt für Leistungen nach dem vorstehenden Absatz 1 Verwaltungsgebühren nach 
Maßgabe dieser Satzung.

3) Die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenschuldner

1) Verwaltungsgebühren werden demjenigen gegenüber erhoben, der eine Leistung nach § 1 Absatz 1 dieser Verwal-
tungsgebührensatzung beantragt hat oder durch diese unmittelbar begünstigt wird. 
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2)	 Mehrere	Gebührenschuldner	zu	einer	gebührenpflichtigen	Leistung	haften	als	Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenhöhe

1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebührentabelle, die als Anlage Bestandteil 
dieser Verwaltungsgebührensatzung ist.

2)	 Die	im	Zusammenhang	mit	gebührenpflichtigen	Leistungen	nach		§	1	Absatz	1	dieser	Verwaltungsgebührensatzung	
entstandenen Auslagen sind in der Gebühr enthalten.

3)	 Werden	mehrere	gebührenpflichtige	Leistungen	nach	§	1	Absatz	1	dieser	Verwaltungsgebührensatzung	nebeneinan-
der	geleistet,	ist	für	jede	gebührenpflichtige	Leistung	die	entsprechende	Gebühr	zu	erheben.

§ 4
Auslagen

Bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Leistung nach § 1 Absatz 1 dieser Verwaltungsgebührensatzung stehen, 
sind zu ersetzen. Dies gilt auch, wenn der Gebührenschuldner von der Entrichtung der Gebühr nach § 6 dieser Satzung 
befreit ist.

§ 5
Gebührenfreie Leistungen

1) Gebühren werden nicht erhoben für:

a) mündliche Auskünfte
b) Handlungen, die im öffentlichen Interesse erfolgen
c) Niederschriften über die Erhebung von Widersprüchen
d)  mündliche oder schriftliche Auskünfte zu Verwaltungsakten sowie Akteneinsicht aus der Umlage  

von	Straßenbaukosten	des	jeweiligen	Beitragspflichtigen
e)  Handlungen, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Verwaltungsgebühren  betref-

fen
f)  Handlungen, die durch einen im öffentlichen Dienst stehenden Beamten, Angestellten, Arbeiter oder  

Versorgungsempfänger veranlasst werden und sich auf bestehende oder frühere Dienst-, Versorgungs- 
oder Arbeitsverhältnisse von Bediensteten der Stadt Altlandsberg beziehen

2) Aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, kann Gebührenermäßigung oder Gebüh-
renbefreiung zugelassen werden.

§ 6
Gebührenbefreiung

1) Von den Verwaltungsgebühren sind befreit: 

a) das Land Brandenburg, die Gemeinden und Gemeindeverbände, sofern die Leistung der Verwaltung 
nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft oder es sich nicht um eine beantragte sonstige Tätigkeit 
im Sinne des § 4 Abs. 2 KAG auf dem Gebiet der Bauleitplanung, des Kultur-, Tief- und Straßenbaues 
handelt,

b) die Bundesrepublik und die anderen Länder, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist, 
c) die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leistung der Verwaltung 

unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne der Abgabenordnung dient
d) Körperschaften, Anstalten, Vereinigungen, Hilfsorganisationen oder Stiftungen, mit Ausnahme deren 

steuerpflichtigen	 wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebe,	 die	 gemeinnützigen	 und	mildtätigen	 Zwecken	 im	
Sinne des Steuerrechts dienen.

§ 7
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit der Gebühr

1)	 Die	Gebührenpflicht	entsteht,	soweit	ein	Antrag	notwendig	ist,	mit	dessen	Eingang	in	der	Stadtverwaltung	Altlands-
berg,	im	Übrigen	mit	Beendigung	der	gebührenpflichtigen	Leistung.	Die	Verpflichtung	zur	Erstattung	von	baren	Ausla-
gen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
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2) Die Gebühren werden 14 Tage nach Bekanntgabe der Gebührenentscheidung an den Gebührenschuldner fällig.

3)	 Wird	gegen	die	gebührenpflichtige	Leistung	oder	die	Gebührenfestsetzung	ein	Rechtsmittel	eingelegt,	wird	dadurch	
die Fälligkeit der Gebühr nicht aufgehoben.

§ 8
Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen und bei Widersprüchen

1) Wird ein Antrag wegen Nichtzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erheben.

2)	 Erfolgt	die	Rücknahme	eines	Antrages	durch	den	Antragsteller,	bevor	mit	der	gebührenpflichtigen	Leistung	begonnen	
wurde, so ist keine Gebühr zu erheben.

3)	 Wird	ein	Antrag	auf	eine	gebührenpflichtige	Leistung	abgelehnt	oder	vor	ihrer	Beendigung	zurückgenommen,	so	sind	
unter Berücksichtigung des bereits entstandenen Verwaltungsaufwandes 10% bis 75% der in der Gebührentabelle 
vorgesehenen Gebühr zu erheben. 

4)	 Wird	gegen	einen	gebührenpflichtigen	Verwaltungsakt	Widerspruch	eingelegt,	 so	darf	nur	bei	Zurückweisung	des	
Widerspruchs eine Gebühr erhoben werden. Die Gebühr beträgt höchstens die Hälfte der für den angefochtenen 
Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr.

§ 9
Entrichtung und Beitreibung der Gebühren

1) Die Gebühren sind an die Stadtkasse der Stadt Altlandsberg zu überweisen oder können sofort in der Stadtkasse der 
Stadt Altlandsberg in bar entrichtet werden. 

2) Rückständige Gebührenforderungen werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 8
Datenerhebung, Datenverarbeitung

1)	 Die	Stadtverwaltung	Altlandsberg	ist	berechtigt,	von	den	Gebührenpflichtigen	personenbezogene	Daten	zum	Zwecke	
der Festsetzung, Annahme oder Einziehung der Gebühren sowie zum Zwecke der Zahlungsüberwachung zu erhe-
ben.

2) Zu den in Satz 1 genannten personenbezogenen Daten zählen:

a) der Name, der Vorname und die Anschrift
b) im Falle der Erteilung einer Lastschrifteinzugsermächtigung oder der unbaren Zahlung  die Bankver-

bindung	der	oder	des	Gebührenpflichtigen	
c) der Gegenstand der Gebühr

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Altlandsberg vom 20.12.2011 einschließlich der Gebührentabelle zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Alt-
landsberg außer Kraft.

Anlage: Verwaltungsgebührentabelle

Altlandsberg, 24.08.2018

gez. Arno Jaeschke      (Siegel)
Bürgermeister
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Anlage: 

Verwaltungsgebührentabelle 

Tarif- Gebührenpflichtige Leistung   Gebühr 
Nr.      

1. Faxen von Druckstücken je Seite  								0,70	€	

2. Kopien von Druckstücken im Format bis DIN A4  
2.1. für die 1. Seite 								0,70	€	
2.2. ab der 2. Seite   								0,50	€	

3. Kopien von Druckstücken im Format DIN A3  
3.1. für die 1. Seite 								1,00	€	
3.2. ab der 2. Seite   								0,70	€	

4. Farbkopien jeweils ein Aufschlag von 50 %  

5. Laminieren von Druckstücken im Format bis DIN A4  
5.1. für die 1. Seite 								1,50	€	
5.2. ab der 2. Seite   								0,90	€	

6. Laminieren von Druckstücken im Format  DIN A3  
6.1. für die 1. Seite 								1,90	€	
6.2. ab der 2. Seite   								1,60	€	

7.
Schriftgutverwaltung - Recherche, Auskünfte, Einsichtnahme

	11,00	€	je angefangene viertel Stunde  

8. Austellung einer Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung 								0,00	€	

9. Zweitausfertigung Abgabenbescheid oder einer Quittung 								1,50	€	

10. Ersatz Hundesteuermarke   							11,00	€	

11. Bescheinigung über öffentlich Abgaben früherer Jahre 							11,00	€	

12. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 									1,50	€	

13.
Beglaubigung von Abschriften, Kopien, Auszügen, Zeichnungen

				11,00	€	je angefangene viertel Stunde  

14.
Akteneinsicht   

					1,00	€	je angefangene viertel Stunde  

15. Bauplanungsrechtliche Auskünfte  							22,50	€	

16. Hausnummernvergabe   							22,50	€	

17. Genehmigung zur Herstellung einer Baustellenzufahrt 							22,50	€	

18. Genehmigung zur Herstellung einer Grundstückszufahrt 							45,50	€	

20. Ausstellung Negativzeugnis nach § 24 BauGB 							45,50	€	

21.
Erteilung Genehmigung Verkauf/Kauf von Grundstücken

			45,50	€	im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
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22. Amtshandlungen zur Umsetzung des ProstSchG
 
 

22.1
Erlaubniserteilung zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes (§ 12 Absatz 1 
Satz 1 und 2 i. V. m. § 14 Absatz 1 und 2, §§ 15 bis 19, 24 ProstSchG) 228,00	€

22.2

Verlängerung der Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes bei 
Befristung (§ 12 Absatz 1 Satz 3 i. V. m. § 14 Absatz 1 und 2, §§ 15 bis 19, 
24 ProstSchG) 136,00	€

22.3
Bearbeitung des Antrages auf Betrieb des Prostitutionsgewerbes durch 
Stellvertretung (§ 13 Absatz 1 und 2 i. V. m. §§ 14 Absatz 3, 15 ProstSchG) 114,00	€

22.4

Bearbeitung des Antrages auf Verlängerung des Betriebs des 
Prostitutionsgewerbes durch Stellvertretung (§ 13 Absatz 1 und 2 i. V. m. §§ 
14 Absatz 3, 15 ProstSchG) 45,50	€

22.5
Bearbeitung der Anzeige der Beendigung des Betriebs des 
Prostitutionsgewerbes durch Stellvertretung (§ 13 Absatz 3 ProstSchG) 11,00	€

22.6
Einholen des Führungszeugnisses für Behörden zur Zuverlässigkeitsprüfung 
(§ 15 Absatz 2 Nummer 1 ProstSchG) 11,00	€

22.7
Einholen der Stellungnahme der zuständigen Behörde der Landespolizei im 
Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung (§ 15 Absatz 2 Nummer 2 ProstSchG) 22,50	€

22.8 Zuverlässigkeitsprüfung (§ 15 Absatz 3 ProstSchG) 22,50	€

22.9
Erteilung selbstständiger Anordnungen für Betreiber (§ 17 Absatz 3 
ProstSchG) 45,50	€

22.10
Bearbeitung der Anzeige von Prostitutionsveranstaltungen (§ 20 Absatz 3 
bis 5 ProstSchG) 68,00	€

22.11
Festsetzung	von	Auflagen	bei	Prostitutionsveranstaltungen	(§	20	Absatz	3	
Satz 2 ProstSchG) 34,00	€

22.12
Bearbeiten der Anzeige zur Aufstellung von Prostitutionsfahrzeugen (§ 21 
Absatz 3 bis 5 ProstSchG) 68,00	€

22.13
Festsetzung	von	Auflagen	für	die	Aufstellung	von	Prostitutionsfahrzeugen	(§	
21 Absatz 3 ProstSchG) 34,00	€

22.14
Verlängerung der Frist zum Beginn oder zur Ausübung des 
Prostitutionsgewerbes (§ 22 Satz 2 ProstSchG) 11,00	€

22.15
Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb eines 
Prostitutionsgewerbes (§ 23 ProstSchG) 34,00	€

22.16 Verpflichtung	zur	Aufstellung	von	Hygieneplänen	(§	24	Absatz	5	ProstSchG) 34,00	€

Tarif-
Nr.

Gebührenpflichtige Leistung Gebühr
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22.17 Anordnung von Beschäftigungsverboten (§ 25 Absatz 3 ProstSchG) 45,50	€

22.18
Überwachung des Prostitutionsgewerbes durch die zuständige Behörde (§ 
29 i. V. m. § 30 ProstSchG) 45,50	€

22.19
Überwachung bei Anhaltspunkten für die Ausübung der Prostitution (§ 31 
ProstSchG) 45,50	€

23.
Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mitangemeldeten Wildschäden 
auf der Grundlage von § 52 BbgJagdG 45,50	€

24. nicht	erfasste	gebührenpflichtige	Leistungen 11,00	€

Teil II - Sonstige Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)
Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Freileitung

 Bertikow-Neuenhagen 481/482 der 50Hertz Transmission GmbH
- Uckermarkleitung -

sowie der damit im Zusammenhang stehenden Leitungsabschnitte

Az.: 27.2-1-15

hier: ergänzendes Verfahren

I.

Die 50Hertz Transmission GmbH, Heidestraße 2, 10557 Berlin, beantragte mit Schreiben vom 03.08.2016 beim Lan-
desamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens zum abgeschlossenen 
Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Freileitung Bertikow-Neuenhagen 481/482 der 
50Hertz Transmission GmbH - Uckermarkleitung - sowie der damit im Zusammenhang stehenden Leitungsabschnitte.

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe erließ am 17. Juli 2014 auf Antrag der 50Hertz Transmission GmbH 
einen Planfeststellungsbeschluss (Az.: 27.2-1-15) gemäß § 43 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 43b Nr. 1 EnWG i. V. m. § 74 VwVfG 
i. V. m. VwVfGBbg für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Freileitung Bertikow-Neuenhagen 481/482 der 50Hertz 
Transmission GmbH - Uckermarkleitung - sowie der damit im Zusammenhang stehenden Leitungsabschnitte. Mit Plan-
ergänzungsbeschluss vom 1. Oktober 2015 wurde der Planfeststellungsbeschluss um die Anordnung von weiteren Kom-
pensationsmaßnahmen ergänzt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 21. Januar 2016 (Az.: BVerwG 4 A 5.14) den Planfeststellungsbeschluss 
vom 17. Juli 2014 in der Gestalt des Planergänzungsbeschlusses vom 1. Oktober 2015 für rechtswidrig und nicht vollzieh-
bar erklärt. Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes verstößt der Planfeststellungsbeschluss gegen zwingende natur-
schutzrechtliche Planungsvorgaben. Konkret beanstandete das Bundesverwaltungsgericht die Verträglichkeitsprüfung in 
Bezug auf die Vogelschutzgebiete „Unteres Odertal“, „Randow-Welse-Bruch“ und „Schorfheide-Chorin“ und in Bezug auf 
die FFH-Gebiete „Felchowseegebiet“ und „Fischteiche Blumberger Mühle“.

Die vom Bundesverwaltungsgericht festgestellten Mängel der Verträglichkeitsprüfung führten aber nicht zur Aufhebung 
des Planfeststellungsbeschlusses vom 17. Juli 2014 in der Gestalt des Planergänzungsbeschlusses vom 1. Oktober 
2015. Die festgestellten Mängel können in Anwendung der Planerhaltungsvorschriften des EnWG und des VwVfG durch 
ein ergänzendes Verfahren zum Zwecke der Wiederholung der Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die fünf genannten 
Schutzgebiete behoben werden. Entweder kann dabei der Nachweis erbracht werden, dass das Vorhaben Uckermark-
leitung nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und maßgeblichen Bestandteile der Schutzgebiete 
führt, oder das Vorhaben kann im Rahmen einer Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zugelassen 
werden.

Damit	diese	Prüfung	stattfinden	kann,	hat	die	50Hertz	Transmission	GmbH	die	Durchführung	des	ergänzenden	Verfah-
rens beantragt.

Tarif-
Nr.

Gebührenpflichtige Leistung Gebühr
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II.

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat entschieden, dass gemäß § 43d EnWG i. V. m. § 76 VwVfG 
i. V. m. § 43a EnWG, § 73 Abs. 6 S. 1 VwVfG ein Erörterungstermin durchgeführt wird.

Der	Erörterungstermin	findet	am	
Mittwoch, den 7. November 2018, ab 10.00 Uhr

und am
Donnerstag, den 8. November 2018, ab 10.00 Uhr 

(vorsorglicher Fortsetzungstermin)
Im

Haus „Schwärzetal“ 
der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH, Weinbergstraße 6a in 16225 Eberswalde

statt.

Einlass ist ab 8.00 Uhr.

Auf Folgendes wird hingewiesen:

1. Gemäß § 43d EnWG i. V. m. § 76 VwVfG i. V. m. § 43a EnWG, § 73 Abs. 6 S. 1 VwVfG können die rechtzeitig gegen 
die geänderten Planunterlagen erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Verei-
nigungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu den geänderten Planunter-
lagen mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert werden.

 Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat entschieden, dass ein Erörterungstermin durchgeführt 
wird.

2. Das ergänzende Verfahren führt nicht zu einer Änderung des Vorhabens, seiner Bestandteile und der notwendigen 
Folgemaßnahmen.

Ebenso führt das ergänzende Verfahren nicht zu einer Änderung der für die Umsetzung des Vorhabens einschließlich 
der	landschaftspflegerischen	Ausgleichs-	und	Ersatzmaßnahmen	erforderlichen	Inanspruchnahme	von	Grundstük-
ken Dritter.

Das ergänzende Verfahren dient vielmehr dazu, die erforderliche Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Vogel-
schutzgebiete „Unteres Odertal“, „Randow-Welse-Bruch“ und „Schorfheide-Chorin“ und in Bezug auf die FFH-Gebie-
te „Felchowseegebiet“ und „Fischteiche Blumberger Mühle“ zu wiederholen und den vom Bundesverwaltungsgericht 
beanstandeten Verstoß gegen zwingende naturschutzrechtliche Planungsvorgaben zu heilen.

3. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

 Anderen Personen als den unter Ziffer 1 genannten Personen und Stellen und ihren Vertretern kann die Verhand-
lungsleitung die Anwesenheit gestatten, wenn kein Beteiligter widerspricht. Teilnahmeberechtigte haben sich durch 
Vorlage	eines	gültigen	Personalausweises	oder	Reisepasses	zu	identifizieren.

4. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche 
Vollmacht nachweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde geben.

5. Die Teilnahme am Termin ist freigestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn erörtert werden kann.

Durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin bzw. durch eine Vertreterbestellung entstehende Kosten können 
nicht erstattet werden.

6. Es ist vorgesehen, zuerst die erhobenen Einwendungen und anschließend die Stellungnahmen anerkannter Vereini-
gungen und der Träger öffentlicher Belange in der Reihenfolge der im Erörterungstermin abgegebenen Wortmeldun-
gen zu erörtern.

7. Über den Abschluss des ergänzenden Verfahrens und die im ergänzenden Verfahren erhobenen Einwendungen, 
Stellungnahmen und Äußerungen entscheidet das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe als zuständige 
Planfeststellungsbehörde.

 Entschädigungsansprüche werden, soweit über sie nicht im ergänzenden Verfahren dem Grunde nach zu entschei-
den ist, in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

8. Für den Fall, dass die Erörterung am 7. November 2018 nicht abgeschlossen werden kann, wird diese am 8. Novem-
ber 2018 fortgesetzt werden.

Tarif-
Nr.

Gebührenpflichtige Leistung Gebühr
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9. Diese Bekanntmachung wird gemäß § 27a VwVfG zusätzlich auf der Internetseite des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe veröffentlicht und kann dort ab dem 24. September 2018 unter http://www.lbgr.brandenburg.
de (Hauptmenü Genehmigungsverfahren, Untermenü Planfeststellungsverfahren) eingesehen werden.

Cottbus, den 11. September 2018

gez. Zinecker

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters

Aufforderung an die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung 
von Wahlausschussmitgliedern

Die in der Stadt Altlandsberg

vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen werden hiermit aufgefordert,  
bis zum 12.10.2018

wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlgebiets als Beisitzer/innen des Wahlausschusses 
für die Kommunalwahlen

am 26. Mai 2019  

vorzuschlagen.

Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Wahlleiter
und fünf Beisitzer/innen

(§ 16 Abs. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes - BbgKWahlG -).

Nach § 92 Abs. 4 BbgKWahlG darf niemand in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber/innen, Vertrau-
enspersonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter/in oder dessen/deren 
Stellvertreter/in sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied des Wahlausschusses ausüben. 
Wahlleiter/in oder deren Stellvertreter/in und die Beisitzer/innen scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur Aufnahme 
in einem Wahlvorschlag oder mit ihrer Benennung auf einem Wahlvorschlag als Vertrauensperson oder stellvertretende 
Vertrauensperson aus ihrem Amt aus. 

Die Übernahme einer wahlehrenamtlichen Tätigkeit dürfen nach § 92 Abs. 5 BbgKWahlG insbesondere ablehnen: 

1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestags, des Landtags, der Bundesregierung 
und der Landesregierung, 

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind,

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben,
4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des 

Amtes in besonderem Maße erschwert,
5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden Gründen oder wegen einer Krankheit 

oder Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß zu führen,
6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten. 

Altlandsberg, den 20.09.2018
(Ort, Datum)     gez. Carl Grünheid
      (Wahlleiter)
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